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Die Landestierärztekammer Hessen informiert: Arzneimittelrecht - Aufruf des Ausschusses 

 

Aufruf des Ausschusses für Arznei- und Futtermittelrecht der LTK Hessen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in nächster Zeit stehen Änderungen des Arzneimittelrechtes an. Neben der Exekutive und der 

pharmazeutischen Industrie wird zu deren Vorbereitung auch Vertretern der Berufsstände Gehör 

verschafft.  

 

Um bei einer solchen Frage gut gewappnet zu sein, bedarf es jedoch seitens des Ausschusses für 

Arznei- und Futtermittelrecht der Kenntnis von konkreten Einzelfällen, bei denen es zu Problemen 

in der arzneilichen Versorgung von Patienten gekommen ist bzw. kommt. 

 

Deshalb möchten wir Sie bitten, uns Ihre arzneimittelrechtlichen Probleme schriftlich mitzuteilen, 

damit wir diese sammeln und in einer zusammengefassten Stellungnahme über die 

Bundestierärztekammer weiterleiten können. 

 

Dabei sind insbesondere echte Therapienotstände von Interesse. Eine Grundsatzdiskussion über 

zum Beispiel Dokumentationsvorschriften oder zur Frage, warum Arzneimittel aus Drittländern 

nicht einfuhrfähig sind, wäre kontraproduktiv.  

 

Abhilfe kann nur geschaffen werden, wenn dem Gesetzgeber echte Therapielücken bekannt sind. 

Helfen Sie uns, diese aufzudecken! Nehmen Sie sich die notwendige Zeit. Wir freuen uns über Ihre 

Mithilfe. Schildern Sie Ihre Probleme per Email oder FAX unter dem Stichwort 

"Arzneimittelrecht" an:  

 

jutta.koennecke@ltk-hessen.de 

Fax: 06127 - 90 75 711  

 

 

Der Ausschuss für Arznei- und Futtermittelrecht der LTK Hessen 

 

Info-Service der Landestierärztekammer Hessen 

E-Mail: ltk-hessen@t-online.de 

Internet: www.ltk-hessen.de 

Wenn Sie den E-Mail-Info-Service nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie eine Nachricht an:  

ltk-hessen@t-online.de 

Die Meldungen dieses Info-Service finden Sie auch unter: 

http://www.ltk-hessen.de/info_service/abo_archiv.htm 

 


